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20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

MRG §17 Abs2;

ROG Tir 1984 §16b Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/09/19 90/06/0023 4

Stammrechtssatz

Unter Nutz=ächen iSd §16b Abs1 Tir ROG 1984 sind nicht nur die "aktiven Verkaufs=ächen", sondern alle Flächen eines

Verkaufsraumes zu verstehen, die zur Nutz=äche zählen (wobei von dem im § 17 Abs 2 MRG umschriebenen BegriB

der Nutzfläche auszugehen ist).
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